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Rahmenordnung für Ergänzungsstudien 
im Lehramt an der Universität Hamburg, 

der Technischen Universität Hamburg, 
der Hochschule für Angewandte  

Wissenschaften Hamburg, der Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg und der 
Hochschule für bildende Künste Hamburg

Vom 14. November 2017

Die Präsidien der Universität Hamburg, der Techni-
schen Universität Hamburg, der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg, der Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg und der Hochschule für bil-
dende Künste Hamburg haben im gegenseitigen Einver-
nehmen am 3. August 2018 die vom Gemeinsamen Aus-
schuss für Lehrerbildung am 14. November 2017 auf Grund 
von § 96 a Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen Hochschul-
gesetzes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in 
der Fassung vom 28. November 2017 (HmbGVBl. S. 365) 
beschlossene Rahmenordnung für Ergänzungsstudien im 
Lehramt an der Universität Hamburg, der Technischen 
Universität Hamburg, der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg, der Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg und der Hochschule für bildende Künste 
Hamburg gemäß § 108 Absatz 1 Satz 4 HmbHG genehmigt.

Präambel
Diese Rahmenordnung regelt die allgemeine Struktur 

für Ergänzungsstudien im Lehramt an der Universität 
Hamburg. Sie ergänzt insofern die Rahmenprüfungsord-
nung für die Bachelor-Lehramtsstudiengänge, die Rahmen-
prüfungsordnung für die Master-Lehramtsstudiengänge 
sowie die Fachspezifischen Bestimmungen für die einzel-
nen Bachelor- und Master-Teilstudiengänge in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 1
Anwendungsbereich

Die Rahmenordnung regelt das Verfahren und die 
Anforderungen für Studieninteressierte, die in einem 
EU-Land (außer Deutschland) bzw. Nicht-EU-Staat eine 
einschlägige Lehramtsprüfung abgelegt haben und ein wei-
teres Unterrichtsfach (mit Ausnahme von Kunst und 
Musik) oder einen weiteren Förderschwerpunkt in eben 
diesem Lehramtstyp absolvieren möchten.

Abweichend von Satz 1 ist diese Rahmenordnung auch 
anwendbar für Studieninteressierte, die an der Universität 
Hamburg eine Masterprüfung für das Lehramt (KMK 
Lehramtstyp 2) mit einem Teilstudiengang Evangelische 
Religion abgelegt haben, selbst aber nicht evangelischer 
Konfession sind und daher ein weiteres, der eigenen Kon-
fession bzw. Religion entsprechendes Unterrichtsfach (also: 
Alevitische Religion, Islamische Religion oder Katholische 
Religion) in eben diesem Lehramtstyp absolvieren möchten.

§ 2
Studienangebot

Beim Ergänzungsstudium handelt es sich um eine Teil-
habe am bestehenden Lehrangebot im Umfang von in der 
Regel mindestens 71 bis maximal 96 Leistungspunkten je 
nach Lehramtsstufe. Die Studieninhalte sowie die entspre-
chende Leistungsüberprüfung im jeweils festgestellten 
Unterrichtsfach richten sich nach den Rahmen-Prüfungs-
ordnungen für die Bachelor- und Master-Lehramtsstudien-
gänge und den jeweiligen Fachspezifischen Bestimmungen 
der einzelnen Bachelor- und Master-Teilstudiengänge.

§ 3

Zeugnis

Über das erfolgreiche Studium ist möglichst innerhalb 
von vier Wochen nach Bestehen der letzten Prüfungsleis-
tung ein benotetes Zeugnis, ein Diploma Supplement und 
ein Transcript of Records auszustellen. Das Zeugnis enthält 
zwei Fachnoten, einmal aus dem Bachelorbereich und zum 
anderen aus dem Masterbereich. Es wird von der bzw. dem 
Vorsitzenden des Zentralen Prüfungsausschusses für die 
Lehramts-Masterstudiengänge unterzeichnet und mit dem 
Siegel der Universität Hamburg versehen.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
im Amtlichen Anzeiger in Kraft. Sie gilt erstmals für 
Stu-dierende, die ihr Studium zum Wintersemester 
2018/2019 aufnehmen.

Hamburg, den 14. November 2017

Universität Hamburg 
Technische Universität Hamburg 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
Hochschule für Musik und Theater Hamburg 

Hochschule für bildende Künste Hamburg

Änderung der Prüfungsordnung für 
den Abschluss „Master of Education“ 

der Lehramtsstudiengänge der Universität 
Hamburg, der Technischen Universität 

Hamburg, der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg, der Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg und der 
Hochschule für bildende Künste Hamburg

Vom 18. April 2018

Die Präsidien der Universität Hamburg, der Techni-
schen Universität Hamburg, der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg, der Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg und der Hochschule für bil-
dende Künste Hamburg haben im gegenseitigen Einver-
nehmen am 31. Mai 2018 die vom Gemeinsamen Ausschuss 
Lehrerbildung am 18. April 2018 auf Grund von § 96 a 
Absatz 2 Satz 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes 
(HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der 
Fassung vom 28. November 2017 (HmbGVBl. S. 365) 
beschlossene Änderung der Prüfungsordnung aller Lehr-
amtsstudiengänge an der Universität Hamburg mit dem 
Abschluss „Master of Education“ vom 4. Juli 2017 gemäß 
§ 108 Absatz 1 Satz 4 HmbHG genehmigt.

I.

Die Prüfungsordnung für den Abschluss „Master of 
Education“ der Lehramtsstudiengänge der Universität 
Hamburg wird wie folgt geändert:

1. In § 4 Absatz 6 wird nach Satz 1 im Rahmen der Aufzäh-
lung der Unterrichtsfächer das Unterrichtsfach „Aleviti-
sche Religion“ vor „Arbeitslehre/Technik“ eingefügt
und das Unterrichtsfach „Islamische Religion“ vor
„Katholische Religion“.

2. § 15 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
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„Das Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in 
der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – 
MuSchG) vom 23. Mai 2017 in der jeweils geltenden 
Fassung findet auf schwangere und stillende Studentin-
nen Anwendung. Eine schwangere Studentin soll der 
zuständigen Stelle ihre Schwangerschaft und den vor-
aussichtlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie 
weiß, dass sie schwanger ist. Auf Verlangen ist als Nach-
weis ein ärztliches Zeugnis oder das Zeugnis einer Heb-
amme oder eines Entbindungspflegers vorzulegen. Eine 
stillende Studentin soll der zuständigen Stelle so früh 
wie möglich mitteilen, dass sie stillt. Sobald die zustän-
dige Stelle in Kenntnis gesetzt wurde, hat sie eine 
Gefährdungsbeurteilung unverzüglich zu konkretisie-
ren und die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzule-
gen. Die Studentin ist über das Ergebnis der konkreten 
Beurteilung zu informieren. Die Mutterschutzfristen 
unterbrechen jede Frist dieser Prüfungsordnung. Die 
Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die Frist einge-
rechnet. Anträge der bzw. des Studierenden für die Fris-
ten der Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und 
zur Elternzeit (BEEG) sind zu berücksichtigen. Die 
Studierenden müssen bis spätestens vier Wochen vor 
dem Zeitpunkt, von dem ab sie Elternzeit antreten, dem 
Prüfungsausschuss unter Beifügung der erforderlichen 
Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum 
oder für welche Zeiträume sie Elternzeit nehmen wol-
len. Bei dringenden Gründen ist ausnahmsweise eine 
angemessene kürzere Frist möglich. Der Prüfungsaus-
schuss hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzun-
gen vorliegen, die bei Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeit-
nehmern einen Anspruch auf Elternzeit auslösen wür-
den und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu 
eingesetzten Prüfungsfristen der Kandidatin bzw. dem 
Kandidaten mit. Absatz 2 Sätze 5 und 6 gelten entspre-
chend.“

II.
Die Änderungen treten am Tage nach der Veröffentli-

chung im Amtlichen Anzeiger in Kraft. Die Regelung zu 1. 
gilt erstmals für Studierende, die ihr Studium zum Winter-
semester 2018/2019 aufnehmen. Die Regelung zu 2. gilt für 
Studierende ab 1. Januar 2018.

Hamburg, den 18. April 2018

Universität Hamburg 
Technische Universität Hamburg 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
Hochschule für Musik und Theater Hamburg 

Hochschule für bildende Künste Hamburg
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